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Anrechnung im Ausland absolvierter 

Ausbildungszeiten im Gebiet psychotherapeutische Medizin 

Nachweis der Absolvierung von Ausbildungsinhalten 

gemäß Anlage 37 Punkt C, KEF und RZ VO 2006 

 

 

Ergänzung zum Antrag vom ………………………………………………………………………….. 

 

Name: …………………………………………. Vorname:…………………………………………… 

 

Ausbildungsinhalte 

gemäß Anlage 37 Punkt C KEF und RZ-VO 

Nachweis* erbracht 

ja nein 

 

1. Psychotherapie – Technik und praktische Anwendung 
der psychotherapeutischen Medizin 

 
1.1. Einführung in die praktische Umsetzung der jeweiligen 

psychotherapeutischen Methode (aus allen folgenden 
wissenschaftlich anerkannten Traditionen: 
psychodynamische Tradition, verhaltenstherapeutische 
Tradition, systemische Tradition, humanistische 
Tradition) – 80 ** 

 
1.2.  Vertiefte Ausbildung – 120 **: 

 Diagnostische Techniken 
 Therapeutische Kurzzeitmethoden 
 Therapeutische Langzeitmethoden 
 Störungsspezifische Therapieansätze 
 Therapeutische Praxis in verschiedenen Settings 

(Einzel-, Paar-, Gruppen- und Familientherapie, 
ambulante und/oder stationäre Versorgung) 

 

  

2. Dokumentation von 60 selbstständig durchgeführten 
supervidierten und dokumentierten 
Erstuntersuchungen (davon 5 Erstgespräche in 
direktem Beisein des Supervisors) 

 

  

3. Dokumentierte Vorstellung von 10 Patienten im 
Rahmen einer Fallkonferenz an Hand von 
fallorientiertem/problemorientiertem integrativem 
Lernen 
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4. Dokumentierte integrative psychiatrische (mit 
somato-, sozio- und psychotherapeutisch- 
medizinischen Verfahren) Behandlung von 30 
Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen unter 
Supervision; von den 30 Patienten sollten bei 
mindestens 6 längere spezifische psychotherapeutisch-
medizinische Verfahren unter Supervision zur 
Anwendung kommen (2 Therapien über mindestens 40 
Stunden und 3 Therapien über mindestens 15 
Stunden) Abweichungen davon sind nur in 
begründeten Fällen unter Berücksichtigung 
schulenspezifischer Behandlungsrichtlinien möglich 

 

  

5. Dokumentierte Supervision der klinisch-
psychiatrischen Tätigkeit – (120**) 

 

  

6. Fallorientierte Supervision der Tätigkeit in 
psychotherapeutischer Medizin – Einzel- bzw. Gruppe 
– (120**) 

 

  

7. Dokumentation über Balint-Gruppe und/oder 
interaktionsbezogene Fallarbeit (IFA) (insgesamt 
40**) 

 

  

8. Selbsterfahrung, davon mindestens 50**, Einzel-
Selbsterfahrung, insgesamt 190** die Selbsterfahrung 
hat aus fachlich-medizinischen Gründen in 
Unabhängigkeit von der Ausbildungsstätte zu erfolgen; 
die entsprechenden Bestätigungen sind durch den/die 
Auszubildende(n) dem Zeugnis beizulegen. 

 

  

 

* Bitte legen Sie die Nachweise (gegebenenfalls mittels einer übersichtlichen Zusammenstellung) dem Antrag auf 

Anrechnung ausländischer Ausbildungszeiten bei. 

 

 

 

Datum ………………………… Unterschrift ……………………………………… 


